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Revidiertes 
Datenschutzgesetz



Einführung revidiertes Datenschutzgesetz
Übersicht

1. Einführung neues Datenschutzgesetz
2. Anwendung neues Datenschutzgesetz

- Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich
-Geltungsbereich Bund – Kantone – Private

3. Anwendung kantonales Datenschutzgesetz (Beispiel Kanton Bern)
4. Wichtigste Neuerungen im neuen Datenschutzgesetz
5. Grundsätze nach nDSG



Anwendung neues Datenschutzgesetz

Neues Bundesdatenschutzgesetz
(nDSG)

Verabschiedet

Neue Verordnung des 
Bundesrates zum nDSG

Inkrafttreten 1. September 2023 
(BR) Wer gegen die Datenschutzvorschriften verstösst, kann künftig mit einer Busse 

von bis zu CHF 250’000.00 bestraft werden.



Anwendung neues Datenschutzgesetz
Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich

Streichung: Schutz der Daten 
juristischer Personen

Kantone erlassen 26 Kantons-
DSG

Unternehmen sind auch private Personen



Anwendung neues Datenschutzgesetz
Geltungsbereich Bund – Kantone - Private

CH-DSG gilt für 
• Bundesbehörden und 
• Private (natürliche Personen und Unternehmen)

Kantone erlassen jetzt laufend ihre 26 (!!) neuen 
kantonalen DSG für ihre 
• kantonalen Verwaltungen, ihre eigenen öffentlich-

rechtlichen Körperschaften (z.B. Spitäler, 
Gebäudeversicherung, Informatikbetriebe, EW etc.) 
und 

• die Gemeinden.



Wer ist zuständig?

Quelle: https://www.sg.ch/sicherheit/datenschutz/meine-rechte/datenschutz-in-den-gemeinden.html

«Der Datenschutzbeauftragte 
(DSB) hat als unabhängige 
Aufsichtsstelle die Einhaltung der 
Vorschriften über den Datenschutz 
in der kantonalen und 
kommunalen Verwaltung zu 
überwachen. Er berät die 
Verwaltungsstellen in allen 
datenschutzrechtlichen Belangen, 
sorgt für deren Ausbildung und 
bearbeitet Anfragen und 
Gesuche von 
auskunftsersuchenden 
Personen.»



Anwendung neues Datenschutzgesetz
Kantonales Datenschutzgesetz (Kanton Bern)



1. Nur noch Daten natürlicher Personen sind künftig betroffen.
2. Genetische und biometrische Daten werden in die Definition der 

besonders schützenswerten Personendaten aufgenommen.
3. Grundsätze „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ 
4. Datenschutz-Folgenabschätzung 
5. Informationspflicht ausgeweitet
6. Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten
7. Meldepflicht
8. Begriff Profiling

Wichtigste Neuerungen im neuen Datenschutzgesetz



Grundsätze nach nDSG



Digitaler Bürgerdialog und 
Datenschutz



Digitaler Bürgerdialog

Gemeindewebsite E-Mitwirkung Chatbot

Digitaler Dorfplatz Newsletter Social Media



Auswirkungen auf den Datenschutz

Weshalb, welche und wie 
werden personenbezogene 
Daten verarbeitet?



Weshalb: Rechtliche Grundlagen zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten

Beispiel:

Datenschutzgesetz Kanton Bern



Welche: Klassifizierung von Daten

Sachdaten Personendaten

Personendaten

Besonders 
schützenswert

Bsp.: Name, Adresse, IP-Adresse

Bsp.: Mitwirkungseingabe

Datenschutzgesetz Kanton Bern



Wie: Verarbeitung von Daten
Einwilligungspflicht

Datenschutzgesetz Kanton Bern

Datenschutzgesetz Kanton Zürich

Schutz der Daten



Rechte der Bürgerinnen und Bürger

Datenschutzgesetz Kanton Bern

Datenschutzgesetz Kanton Bern



Datenschutz und Datensicherheit

Datenschutzgesetz Kanton Zürich



Umsetzung in der Praxis



Bürgerdialog etablieren

Selber betreiben Cloud / SaaS

• Betrieb der Lösung im eigenen 
Rechenzentrum

• Kein Zugriff des Softwareanbieters

• Verwaltung ist selbständig für die 
Einhaltung und Umsetzung der 
technischen und organisatorischen 
Massnahmen verantwortlich

• Meistens hohe Aufwände und 
Kosten für die Wartung

• Betrieb der Lösung durch einen 
Drittanbieter 

• Zugriff des Softwareanbieters auf die 
Daten

• Verwaltung beauftragt den Anbieter für 
die Einhaltung und Umsetzung der 
technischen und organisatorischen 
Massnahmen

• Geringere Kosten und Aufwände dank 
Unterstützung Standardisierung und 
Professionalisierung



Sauberes Vertragswerk ausarbeiten

AGB 
Leistungserbringerin

AGB SIK

Dienstleistungsvertrag

Auftragsdatenvera
rbeitungsvertrag 

(ADVV)

Anhang II: Technische 
und organisatorische 
Massnahmen (TOM)

Anhang I: 
Verzeichnis 

Externer Daten-
verarbeiter

Service Level 
Agreement

Kantonales 
Datenschutzgesetz, 
weitere Weisungen

Die Verwaltung muss sicherstellen, dass der Drittanbieter die gleichen oder höheren 
Schutzmassnahmen umsetzt.



Dienstleistungsvertrag

- Leistungen (Lizenz, Wartung, Support, Einführung)
- Konditionen
- Zusammenarbeit (Mitwirkung des Kunden, Projektorganisation)
- Haftung
- Datenschutz (Verweis auf ADVV und kantonales Datenschutzgesetz)
- Evtl. Verweis auf Service Level Agreement (SLA)



Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (ADVV)
Wie geht der Drittanbieter mit 
personenbezogenen Daten um?

Inhalte:
- Ort der Datenverarbeitung
- Art und Kategorien der Personendaten
- Pflichten
- Technische und organisatorische Massnahmen
- Unterauftragsverhältnisse
- Kopien, Löschung und Rückgabe der Daten

Technische und 
organisatorische Massnahmen

Verzeichnis externer 
Datenverarbeiter 



Datenschutzbestimmungen
Erläuterungen gegenüber den Nutzenden, wie die 
Daten verarbeitet werden.

Inhalte:
- Wer ist verantwortlich?
- Was ist der Zweck, die rechtliche Grundlage?
- Welche Daten werden wie verarbeitet?
- Rechte der Nutzerinnen und Nutzer



ISDS-Konzept
«Das Informationssicherheit und Datenschutz-Konzept bildet die 
Grundlage für die Festlegung der Massnahmen für die 
Informationssicherheit und den Datenschutz. Es zeigt die 
Restrisiken auf, die mit dem Betrieb des IT-Systems und der 
Organisation verbunden sind. Es beschreibt das 
Notfallkonzept.»
HERMES, https://www.hermes.admin.ch

ISDS-Konzept (intern)

Dienstleistungsvertrag mit ADVV

Technische und 
organisatorische Massnahmen

inkl. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)

revDSG



Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten

Quelle: Register der personenbezogenen Datensammlungen des Kantons Schwyz

Quelle: Register der personenbezogenen 
Datensammlungen des Kantons Schwyz

Quelle: Erläuterungen zum Zentralen Register der Datensammlungen, Kanton Solothurn 



Checkliste für öffentliche 
Verwaltungen: Datenschutz und 
Datensicherheit im digitalen 
Bürgerdialog

Kostenloser Download
https://konova.ch/publikation/checkliste-datenschutz



E-Mitwirkung und 
Datenschutz



E-Mitwirkung und Datenschutz

Technische und 
organisatorische 
Massnahmen

Unterstützung mit 
Know-How und 
Vorlagen

Sichere Cloud-
Lösung, Betrieb in 
der Schweiz

Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit der Konova AG 
abschliessen.

Bedarf für Anmeldung der Datenverarbeitung sowie ISDS-
Konzept intern abklären.

Empfehlung:



Effiziente Online-
Plattform für Dialog 
und Partizipation

Projektkommunikation

Stakeholder-Management

Beteiligungsmodule

Intelligente Auswertung www.e-mitwirkung.ch
In über 120 Gemeinden, Städten und Kantonen im Einsatz.



Fragen?


